
Zeitschrift: Der Fourier : offizielles Organ des Schweizerischen Fourier-Verbandes
und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Herausgeber: Schweizerischer Fourierverband

Band: 32 (1959)

Heft: 2

Rubrik: Kleine Mitteilungen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 16.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


wenn es die Bedürfnisse des Dienstes zulassen. Damit dürfte es möglich sein, die früher
notwendigen, allzu häufigen Wohnortwechsel auf ein tragbares Mass zu senken.

Mit diesen Neuerungen hat das Dienstverhältnis der Instruktoren eine überaus grosszügige
Verbesserung erfahren, wie sie keiner andern Personalkategorie des Bundes zugestanden wird;
insbesondere die heutige Besoldungsregelung darf zweifellos als sehr gut bezeichnet werden. Da
jedoch die für die Armee höchst wichtige Berufsgruppe der Instruktoren ihre Arbeit auch unter
besonders erschwerten Verhältnissen leistet, ist diese Sonderstellung sicher gerechtfertigt. Hoffen
wir, dass sie ihre Früchte tragen wirdl
Diese Massnahmen, mit denen den Schwierigkeiten in der Nachwuchsrekrutierung für das

Instruktionskorps begegnet werden soll, stehen auf der selben Ebene wie die Massnahmen zur
Förderung des allgemeinen Kademachwuchses in der Armee. Auch hier waren in den letzten
Jahren eine ganze Reihe von Erleichterungen notwendig, um der Armee die von ihr benötigten
jungen Kader zuzuführen. Darüber ein nächstes Mal. K.

Kleine Mitteilungen
Neuer Leiter der Soldatenfürsorge

Auf Ende 1958 trat der Sektionschef der Zentralstelle für Soldatenfürsorge, Eduard Rüegg, alters-
halber unter Verdankung der geleisteten Dienste in den Ruhestand. Um aus seinen langjährigen
Erfahrungen im Fürsorgewesen der Armee weiterhin Nutzen zu ziehen, wurde Herr Rüegg

zum Sachverständigen des Militärdepartements in der Stiftungsversammlung der Schweizerischen
Nationalspende bestimmt. Zu seinem Nachfolger bei der Zentralstelle für Soldatenfürsorge hat
das EMD Edouard ßaudef, von Bottens VD, bisher Fürsorgekommissär bei der Direktion der
Sozialen Fürsorge der Stadt Bern, ernannt.

Das Bundesamt für Sozialversicherung über die Arbeit der Rechnungsführer
im Jahre 1957

Truppenrechnungs/ührer

Die im Berichtsjahr von der ZAS durchgeführte Prüfung von rund 334 000 (514 000) Soldtage-
meidungen (Meldekarten) aus dem Jahre 1956 ergab, dass die Rechnungsführer in 25 (57)
Fällen die Meldekarten doppelt ausgestellt hatten, was zweifache Auszahlung von Entschädigungen
zur Folge hatte. Bei gleicher Gelegenheit wurde festgestellt, dass 557 (655) Meldekarten von den
Rechnungsführern unrichtig ausgestellt wurden, was zur unrechtmässigen Auszahlung von 3467

(4784) Tagesentschädigungen im Gesamtbetrage von Fr. 18 068.— (Fr. 24 970.—) führte. Wie in
den früheren Jahren wurden insbesondere Mutationen — wie die Gewährung unbesoldeten
Urlaubes, die Evakuation in ein Spital und der Übertritt in eine andere Einheit -— nicht
beachtet. Ausserdem sind unrichtigerweise Tage vor dem Einrücken oder nach der Entlassung als

Diensttage bescheinigt worden.
Wie in den Vorjahren, darf die Tätigkeit der Rechnungsführer gesamthaft als befriedigend
bezeichnet werden. Immerhin wurden recht häufig Fehler formeller Art gemacht, die zwar nicht
zu unrechtmässigem Bezug von Entschädigungen führten, aber den Ausgleichskassen und der
ZAS Mehrarbeit verursachten. Das BSV machte die Truppenrechnungsführer auf solche Fehler
laufend aufmerksam.
In sämtlichen Quartiermeister-, Fourier- und Fouriergehilfenschulen wurden vom BSV wiederum
Instruktionskurse abgehalten.

Korrigenda

Ausbildungskurse für Offiziere

(anstatt TTK II wie in der Januar-Nummer aufgeführt)

Taktisch-Technischer Kurs I und II der Vpf. Trp.

vom 12. Oktober bis 31. Oktober (für Oblt. der Vpf. Trp., des Qm.-Dienstes und der Feldpost,
sowie für Hauptleute der Vpf. Trp., des Kommissariats- und des Qm.-Dienstes, sowie Oblt. der
Feldpost)
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